
Arbeitslosengeld Beamter nach Kündigung?
Beitrag von „chilipaprika“ vom 19. Mai 2022 09:25

Zitat von yestoerty

Also wir haben einige Kollegen, die einer Nebenbeschäftigung nachgehen und dann
auch eher so 15-18 Stunden machen. Unsere Schulleitung sagt immer: es ist mir lieber,
dass die ihre paar Stunden gut machen und dann bei Mangel auch der Schule mal
entgegen kommen, als dass sie ausfallen oder ganz gehen.

Klar, als wir gerade Probleme hatten wegen des Ausfalls von Schwangeren, wurden die
dann auch als erstes gefragt.

Hängt wahrscheinlich wirklich von der Schule und dem Klima dort ab.

Zitat von Humblebee

Jetzt, wo du es schreibst, fällt mir genauso ein Fall an meiner Schule ein: Ein Kollege,
der Elektrotechnik und Informatik unterrichtet, hat auch eine Nebentätigkeit
angemeldet (Öko-Landwirtschaft) und unterrichtet seit Jahren nur noch 15 oder 16
Stunden. War bisher ebenfalls kein Problem für ihn die Teilzeit genehmigt zu
bekommen.

So: 18 Stunden wären (Höchstgrenze) nicht mal 75%.
Ich finde Quellen, dass ich nebenbei (genehmigungspflichtig) 20% meiner Arbeitszeit arbeiten
darf, das heißt bei 30 Stunden (und ein paar Zerquetschte) eine Nebenbeschäftigung im
Umfang von maximal 5-6 Stunden? (und 40% des Einkommens, aber das wird ja nicht DIE
problematische Grenze sein).
Kommen sie damit hin?
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